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39.5 Viehausstellung 
Weisung betr. Einsatz Mitarbeitende der Bezirksverwaltung an der Viehausstellung 
 
 
Die Viehausstellung findet jeweils am Dienstag vor St. Michael (29. September) oder spä-
testens an St. Michael (falls Dienstag) statt. 
 

 Mitarbeitende der Bezirksverwaltung mit 50 - 100 Stellenprozenten müssen sich für den 
Einsatz bzw. die Mitarbeit anlässlich der Viehausstellung zur Verfügung stellen. Der 
Einsatz gilt als ganzer Arbeitstag (8 Std. 35 Min.). 
 
Als Entschuldigung gilt: Ordentliche Ferienabwesenheit (nicht nur am Tag der Ausstel-
lung), Krankheit, Unfall, Vereinstätigkeit im Zusammenhang mit der Viehausstellung oder 
dringende Arbeiten im Sinne von Notmassnahmen, wie Wasserleitungsbruch usw. 
 

 Sofern Mitarbeitende mit weniger als 50 Stellenprozente ebenfalls an der Viehausstellung 
im Einsatz sind (evtl. beim Kleinvieh), haben sie Anspruch einen halben bezahlten 
Arbeitstag (4 Std. 17 Min.). Sie können auch am Sennenmahl teilnehmen. 

 

 Der Arbeitstag beginnt beim Rindvieh in der Regel um 07.00 Uhr und beim Kleinvieh um 
09.00 Uhr auf der Brüelwiese beim Ausstellungszelt und endet nach dem Sennenmahl. 
 

 Eine Anmeldung für die Teilnahme am Sennenmahl ist nicht erforderlich. Wer aber nicht 
die traditionelle Berner-Platte bevorzugt, hat bis spätestens 14 Tage  vor der Viehaus-
stellung dem Ausstellungssekretär (LS-Stv. Emil Kälin) per E-Mail mitzuteilen, ob er/sie 
das Menu Schnitzel/Pommes-Frites/Salat oder den Vegiteller wählt. 
 

 Mitarbeitende, die nicht am Sennenmahl teilnehmen, können nach der Kranzverteilung 
(ca. um 13.30 Uhr) gehen. Ihnen wird ein halber Arbeitstag angerechnet. Sie können am 
Nachmittag arbeiten, diesen kompensieren oder einen halben Ferientag beziehen.  

 
Wer nicht am Sennenmahl teilnimmt muss sich mindestens 14 Tage vor der Ausstellung 
beim Ausstellungssekretär schriftlich (E-Mail) abmelden. 

 
Diese Weisung ersetzt die früheren Weisungen vom 21. Juli 2008 und 5. Oktober 2009. 
 
Erlass durch die Verwaltungsleitung am 12. Juli 2013. 
 
Zufertigung:  

 Mitarbeitende Bezirksverwaltung (alle) 
 
 
Verwaltungsleitung Bezirk Einsiedeln 
 
Der Landschreiber-Stv. Die Leiterin Personal 
 
 
Emil Kälin   Brigitte Schnider 


